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LIEBE LESER

in der Frage der Mitbestimmung ist man, je nach politischem Standort, verschiedener
Ansicht—für die öffentliche Meinungsbildung in einem demokratischen Staatswesen

eine selbstverständliche und notwendige Situation. Jedermann steht es frei,
für oder gegen dieses gesellschaftspolitisch zweifellos heisse Eisen Stellung zu
nehmen. Wenn das aber einer als Filmmacher tun möchte, setzt er sich offenbar in
die Nesseln.
So ist es Hans Stürm — «Metro» (1968) und «Zur Wohnungsfrage» (1972, im
ZOOM-Verleih) — geschehen, der einen Film mit dem Titel «Lieber Herr Direktor»
über die Mitbestimmungsdiskussion in der Schweiz plant. Er macht kein Hehl
daraus, dass es ein Film für die Mitbestimmung wird. Das scheint dem Zentralverband
schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen gar nicht zu passen, denn im
Kreisschreiben Nr. 1 /1974 warnt er seine Mitgliederorganisationen vor diesem «einseitigen

Propagandafilm zugunsten der Mitbestimmungsinitiative». Da Stürm versuchen
werde, mit Arbeitnehmern, Betriebskommissionen und Unternehmen verschiedenster

Branchen Kontakt aufzunehmen und Eingang in Betriebe zu finden», werden
die Mitgliedfirmen, insbesondere grosse Industrieunternehmen, gebeten, «allfällige
Anfragen betreffend Mitwirken am geplanten Film abschlägig zu beantworten».
Damit wird Stürms Vorhaben erheblich gefährdet, wenn nicht gar verunmöglicht.
Wer eine Auseinandersetzung nicht fürchtet, sollte meiner Meinung nach nicht zu
einer solchen Manipulation gröbsten Kalibers greifen, um ein missliebiges Projektzu
verhindern. Mit Recht hat das Fernseh-Wirtschaftsmagazin «Kassensturz» am
29. März dieses Vorgehen an den Prangergestellt.
Besonders stösst sich der Arbeitgeber-Zentralverband an der Tatsache, dass Stürm
für sein Vorhaben von der Eidgenössischen Filmkommission einen Drehbuchbeitrag
von 10000 Franken erhalten hat: «Es ist uns unverständlich und kann nicht mit den
demokratischen Spielregeln in Einklang gebracht werden, dass das Eidgenössische
Departement des Innern (EDI) aus Steuergeldern einseitige Propagandafilme für
politische Abstimmungen mitfinanziert. Das Mitwirken der Unternehmerschaft
würde aber das EDI legitimieren, weitere Steuergelder für einen Abstimmungspropagandafilm

zur Verfügung zu stellen und auch dem Fernsehen die Ausstrahlung
dieses einseitigen Machwerkes erlauben.» Offenbar ist der Verband auch der
Meinung, das EDI dürfe nur Filmschaffende fördern, die sich über ein politisches
Wohlverhalten im Sinne dieser Wirtschaftsgruppe ausweisen. Eine solche politische
Filmzensur liegt jedoch keineswegs im Sinne des Filmgesetzes.
Entlarvend scheint mir auch der Schlusssatz dieses ominösen Schreibens: «Wir
stellen uns jeder Diskussion über die Mitbestimmung, doch müssen einigermassen
objektive und unvoreingenommene Voraussetzungen für solche Diskussionen
bestehen.» Auf dem Hintergrund des ganzen Falles heisst das doch im Klartext nichts
anderes als: Wir diskutieren nur mit solchen, die unserer Meinung sind oder keine
Meinung haben; Mitbestimmungsbefürworter sind für uns keine Diskussionspartner.

Ein solches Verhalten ist Wasser auf die Mühlen jener, die behaupten, bei uns
gebe es nur freie Meinungsäusserung, solange sie von den etablierten Mächten
geduldet wird. Zumindest zeugt es von einer sehr «einseitigen» Auffassung von
Demokratie.

Mit freundlichen Grüssen


	...

